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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX über die Zeichnung von zusätzlichen 
abrufbaren Kapitalanleihen bei der Inter­

Amerikanischen Entwicklungsbank 

Der NatJionalrnt hat heschloss,en: 

§ 1. (1) Der Bundespräsident oder ein von ihm 

Inter-Amenikanischen Entw,icklungsbank 52 zu­
sätziliche ··abnufhare Kaplitalantelile in Höhe von 
je 10000 US-Dollar mit dem Gewicht und Fein­
g,ehalt vom L Jänner 1959 ~u zeichnen. 

(2)D~e Vorsorge für rue fiIl!anzielle Bedeckung 
trifft der BunidesmiIl!ilst'er für F,Lnanzen. 

hiezu bevollmächtigter V'ertl1eter wij;d ermäch- § 2. Mit der Vo}Lz,iehung ,dieses Bundesg,esetzes 
tigt, namens .der RepuibLik österreich bei der ist der Bundesmlinister für F,inanz·en betr,aut. 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Die Lnter-Amer,ilmnische Entwicklungsbank 
wUl1de ,im Jahre 1959 gegrüIl!det und hat die 
AufJgabe, Idlie wirtschaftl]iche EntwickLung ihrer zu 
den Entwiddungsländern zähLenden MitgLieder 
durch Gewähnul1jg von Anleihen und Leisoung 
Technischer Hilfe 2lU fördern. 

Durch eine im Jahre 1972 vorgenom~'ene Än­
derung des übereinkommens über ,die Err,ich­
tung der .Bankwurde die Möglichkeit geschaffen, 
daß auch nichtre~iona1e Staaten, di]e Mitgli,eder 
des InternallioIl!ai1en Währul1jgsfonds sind, UIl!d die 
Schweiz .der Bank beitreten können. Die Bank 
hat derzeit 26 reg,ionale und 16 nichtregionale' 
Mitglieder. österreich wurde im JaJhre 1977 Mit­
gl~ed der Bank. 

Die ,Bestände der Bank setzen s,ich aus dem 
ordentbichen Kapital, dem ,interreg,ionailen Kapi­
tal un!i dem Fonds für SOIl!dergeschäfte zusam­
men. 

Das gesamte ,genehmigte KJa,pital iClier Bank be­
läuft sich derz,eitauf rund 12 Mrd. US-Dollar, 
jenes ·desFonds für Sonder,geschäfte auf rund 
6 Mrd.US-Dol1ar. Um die Haftul1jgsbasis der 
Bank und damit ,ihre Fähigkeit zu erwe,itern, auf 
den intert1i<l!tliona;len Kapitalmärkten Mittel auf­
zunehmen, die zur Flinanzienung von Entwick-

lUl1jgsprojeklJen ,in a.hren MiGg]iedsländern dienen, 
haben ·,die Gouverneure der Bank beischlossen, 
eine Erhöhung :des K!apit~rs um 108000 Anteile 
zu je 10000 US-Dollar mit dem Gew·icht und 
Feingehalt vom 1. Jänner 1959 vorzunehmen. 
Diese Kapita1lJnte~le slind nur .a.brufhar, das heißt 
nur dann ein~uzahlen, wenn sie zur Erfüllung 
von' VerbiIl!dllichkert·en der Bank aus der Auf- . 
nahme von Krediten und ,der übernahme von 
Garanti,en henöt~gt werden. 

österreich hat sich, vorbehaltlich der parlamen­
tar.ischen Genehmigung, zu einer Teilnahme an 
der vorgesehenen K,apitalerhöhung bereit erklärt. 

Da in iÖsterreich eine gesetzliche Ermächtigung 
zur Zusage einer zUlsätzJlichen Kapitalzeichnrung 
bei der Bank weder im B-VG noch in einem 
Spezialg1es'etz ,enth~lten ,ist, muß di,ese Ermäch­
tigung durch ein neues Gesetz erlangt werden. 
Der Gesetzesbeschluß fällt ,nicht unter die B,estim­
mung .des Art. 42, Abs. 5 :des B-VG und bedarf 
daher ,der Mitwirkung des Bundesriates. 

Besonderer Teil 

Zu § 1 (1): 

. Der ,gegenwärtige ästerreichiische Anteili am 
Kapital der Inter-Amel'likanischen Entwicklungs­
bank beträgt l'und 5 MiH. US-Dollar und würd 
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auf Grund ,der Er.mächt~guIlig des Bundesgesetzes 
vom 18. Dezember 1979, BGBl. Nr. 559/1979 um 
9,8 M<~l!l:. US-DoUar erhöht wel'lden. An der Er­
höhung ,des abrufbaren KapitaLs soll österl'eich 
sich miit 52 Kapitalantiei.len, das sind 0,048% 

beoo~Hgen. DieKJapitalerhöhung tritt in Kraft, 
sobald 75 000 Kapitalanteite geZieichnet wUl'den. 

Die Ermächtigung ,des Bundespräsidenten oder 
eines von ihm bevollmächtJi.gten Vertreters zur 
Vornahme ,der lim§ 1 Abs. 1 vorgesehenen Maß­
nahmen erfoLgt.in übereinstimmung, mit Art. 65, 
Abs. 1 B-VG 'Il!fIJd dessen Auslf1gung, wonach die 
BevoHmächt~gTUlng von VertreTern im Völker­
rechtsverkehr von jeher ,in Ider Bef,tIignis des 
Staatsoberhauptes 7<ur Ver:trewng des SIla.ates nach 
außenhin mitverstanden w-ul1de. Hi.nsi.chtLich der 
~erson des ,zu BevoUmäch,t~geD!den list y,or,ge­
sehen, daß der sachLich zuständige Bundesminister 
für Finanzen, wie dies :schon bisher ,in ähnlichen 
FäLlen geschehen ist, 'im Mini&terr;at beantragen 

wird, dem BuIl/despräSi1~enten vorzuschlQgen, ihn 
zur Zeichnung der zusättz1icben Kapitalanteile bei 
der Bank zu ermä.chtli.gen. 

Zu' § 1 (2): 

Durch .diese BestJimmung soll klal1ge&telJlit wer-' 
den, ,daß die.in Abs. 1 enthaltene Ermächtigung 
sich nur auf ,die El"kläl'lung des Staatswillens nach 
außen beschränkt, während ,die linnerst3Jatliche 
BereitstdLuIlig der erfol'dedichen finanziellen 
Mittel dem hiefür z,uständitgen Bundesmin'ister 
für F'Vnanzen abLieg,t. 
~ie ber,eits erwähnt, ,sind ldie 2'JU z.eichnenden 

Kapitrlantei,Ie nur abrufbar. Die Miitgliedsländer 
sind ,daher nur unter Ganz bestimmten Voraus­
settzungen z,ur Zahlung verpfLichtet. Aus diesem 
G1'1JIl1de w;ind eine budgetäre V orSOl"ge au.ch nur 
für den sehr unwahrscheinlichen F,alleines Ab­
rufes der Igez~ichneren Kapi.talanteile zu treffen 
sem. 
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